
Betriebliche Versorgungszusagen 
sicherstellen 
Rückdeckungsversicherung mit Garantie 

Pensionszusagen mit Finanzierungslücken
Die Pensionszusage ist ein unmittelbares Versorgungsversprechen, das ein Unternehmen seinem Arbeitnehmer 
oder seinem Gesellschafter-Geschäftsführer erteilt. Um dieser Verpflichtung im Versorgungsfall nachkommen zu 
können und bilanzielle Risiken zu vermeiden, werden in der Regel Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen.

Praxiserfahrungen machen allerdings deutlich, dass die tatsächlich bei Fälligkeit zur Verfügung stehenden 
Leistungen nicht ausreichen, um das Versorgungsversprechen zu erfüllen. Die Folge sind unternehmensfremde 
Bilanz- und Cash-Flow-Risiken in der Zukunft. 

Bereits seit Jahren bewegen wir uns am Kapitalmarkt in einer ausgeprägten Niedrigzinsphase, der sich 
auch Versicherer nicht vollständig entziehen können. Der Anteil der Überschussbeteiligung in der Ablauf-
leistung von Rückdeckungsversicherungen entspricht deshalb häufig nicht mehr den Erwartungen des 
Unternehmens. Da Lebensversicherer mit eher vorsichtigen Sterbetafeln und Rechnungszinsen arbeiten, 
weicht der erforderliche Versicherungseinmalbeitrag für eine sofort beginnende lebenslange Rentenzahlung 
mitunter erheblich von dem steuerlich anerkannten oder handelsrechtlichen Rückstellungsbarwert ab.

Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe



Lösung: Ausfinanzierung und Ablaufmanagement 
Für ein Unternehmen ist es wichtig, rechtzeitig vor Rentenbeginn zu klären, ob ein Nachfinanzierungsbedarf 
besteht und wie nach Leistungsbeginn mit der Zusage weiter verfahren wird.

Ausgehend von der jeweiligen Zielsetzung bieten sich unterschiedliche Lösungsansätze im Rahmen eines 
solchen Ablaufmanagements an. Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick zu den zentralen Fragen 
und Handlungsoptionen:

Ja
Keine Deckungslücke

Versorgung und  
Verwaltung im  
Unternehmen

Versorgung und  
Verwaltung 
auslagern

Unternehmens­
liquidation

Nein
Deckungslücke

Barwert- 
Nachfinanzierung

Rentenzahlung  
durch das  

Unternehmen

Übertragung  
auf eine  

Unterstützungskasse

Übertragung  
auf einen  

Versicherer 
(Liquidations­
versicherung)

Ziele und Handlungsoptionen 

Für alle Lösungsansätze gilt: Die Absicherung und Ausfinanzierung erfolgt durch kongruente Rückdeckungs-
versicherungen mit lebenslanger Garantie der Rechnungsgrundlagen (Sterbetafeln und Rechnungszins) der 
Condor Lebensversicherungs-AG.

Die mit den Rechnungsgrundlagen verbundenen Garantien der – aufgeschobenen oder sofort beginnenden – 
Condor-Tarife gelten während der gesamten Vertragslaufzeit und damit bis zum Lebensende der versicherten 
Person. 

Das schafft Sicherheit und Kapital – für das Unternehmen und den Versorgungsberechtigten.

Besteht eine kongruente Rückdeckung?
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Mit der Condor Rückdeckungsversicherung die 

Pensionszusage in den sicheren Hafen lenken.

Condor – Ihr Partner in der bAV
Gerne unterstützen wir Sie bei der individuellen Analyse und den optimalen Lösungen für das Ablaufmanagement. 

Mit Condor haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite
Condor …
	¡ … gehört zur R+V-Gruppe

	¡ �… zählt zu den finanzstärksten Versicherern Deutschlands

	¡ �… kann dadurch zuverlässig und langfristig Leistungsversprechen erfüllen

	¡ �… wird durch hervorragende Ratingergebnisse in ihrer Finanzstärke bestätigt

Das Team des bAV-Beratungsservice ist persönlich  
für Sie da

Tel.: 040/36139-537
E-Mail: bav-beratungsservice@condor-versicherungen.de

Kontakt aufnehmen


